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I.

2160

Runderlass zu den Regelungen 
der bundeseinheitlichen Jugendleiterinnen- und 

Jugendleiter-Card in Nordrhein-Westfalen
Runderlass 

des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Vom 10. Dezember 2024 

Jugendleitungen üben ihre Aufgabe ehrenamtlich aus. 
Um ihnen eine amtliche Legitimation zu geben, wurde 
eine bundeseinheitliche Jugendleiterin- beziehungsweise 
Jugendleiter-Card (Juleica) im Format einer Scheckkarte 
eingeführt. 

Mit diesem Runderlass werden die Voraussetzungen für 
die Ausstellung des amtlichen Ausweises für Jugendlei-
tungen beschrieben und das Verfahren in Nordrhein-
Westfalen geregelt.

Grundlage sind die Vereinbarung der Obersten Landes-
jugendbehörden zur Einführung einer Juleica für Ju-
gendleiterinnen und Jugendleiter vom 12. und 13. No-
vember 1998 sowie die im Beschluss der Jugend- und Fa-
milienministerkonferenz (JFMK) vom 4. und 5. Juni 2009 
festgelegten bundeseinheitlichen Qualitätsstandards. 
Weiterführende Informationen zur bundeseinheitlichen 
Jugendleiterinnen- und Jugendleiter-Card stehen online 
unter www.juleica.de zur Verfügung.

1
Zweck der amtlichen Juleica für Jugendleitungen

Die Juleica dient

a)  zur Legitimation gegenüber Erziehungsberechtigten 
von minderjährigen Teilnehmenden in der Kinder- 
und Jugendarbeit,

b)  zur Legitimation gegenüber staatlichen und nicht-
staatlichen Stellen von denen Beratung und Unter-
stützung erwartet wird und

c)  als Berechtigungsnachweis für die Rechte und Ver-
günstigungen, die an die Eigenschaft als ehrenamtlich 
in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Person oder 
ausdrücklich an das Vorhandensein einer Juleica an-
knüpfen, zum Beispiel Freistellung von Ehrenamtli-
chen in der Kinder- und Jugendarbeit, Erstattung von 
Verdienstausfall, Fahrpreisermäßigungen, vergünstig-
ter Zugang zu geeigneten Bildungs- beziehungsweise 
Übernachtungsstätten, vergünstigte Besuche von Kul-
turveranstaltungen und Freizeiteinrichtungen, Unter-
stützung bei der Planung und Finanzierung von An-
geboten der Kinder- und Jugendarbeit, Gebührenfrei-
heit oder -ermäßigung für das Entleihen von Medien 
und Geräten, Materialbeschaffung oder Dienstleistun-
gen. 

Kommunen, die eine Ehrenamtskarte ausstellen, wird 
empfohlen, Inhabenden einer Juleica eine Ehrenamts-
karte ohne zusätzliche Anforderungen auszustellen.

Darüber hinaus kann die Juleica der Trägerin oder dem 
Träger als Nachweis der fachlichen Eignung von Perso-
nen für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Kinder- und 
Jugendarbeit unter anderem im Sinne von § 74 Absatz 1 
Satz  1 Nummer  1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
und im Sinne von § 831 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches dienen.

2
Voraussetzungen für die Ausstellung der Juleica

2.1

Die Juleica ist für Mitarbeitende in der Jugendarbeit be-
stimmt, die ehrenamtlich als Jugendleitungen tätig sind. 

2.2

Die Jugendleitungen im Sinne des § 73 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch müssen für einen Träger der freien 
oder der öffentlichen Jugendhilfe tätig sein. In Ausnah-

mefällen kann der Ausweis auch für Jugendleitungen ei-
nes noch nicht anerkannten Trägers ausgestellt werden, 
sofern ein Antrag auf Anerkennung gestellt und bereits 
förderungswürdige Arbeit geleistet wurde. Die Juleica 
kann auch für Mitarbeitende von Trägern, die keine An-
erkennung nach § 75 SGB des Achten Buches Sozialge-
setzbuch besitzen, ausgestellt werden, wenn diese Träger 
in Kooperation mit einem Träger der freien oder öffentli-
chen Jugendhilfe eine Juleica-Schulung durchführen 
und die weiteren Voraussetzungen zum Erhalt der Ju-
leica erfüllt werden.

2.3

Die Jugendleitungen müssen eine ausreichende prakti-
sche und theoretische Qualifi zierung für ihre Aufgabe er-
halten haben und in der Lage sein, verantwortlich Akti-
vitäten mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten, zum 
Beispiel eine Gruppe zu leiten. Für die Qualifi zierung 
gelten die folgenden Mindeststandards, welche die bun-
deseinheitlichen Vorgaben berücksichtigen:

2.3.1

Die Qualifi zierung zum Erwerb der Juleica umfasst min-
destens 35 Zeitstunden.

Grundsätzlich sind im Rahmen der Qualifi zierung Aus-
bildungsgänge in Präsenz oder gemischte Ausbildungs-
gänge möglich, die teilweise in Präsenz und teilweise un-
ter Nutzung von webbasierten Elementen stattfi nden. 
Dabei müssen mindestens 18 Zeitstunden in Präsenz 
stattfi nden. Auch bei der Nutzung von webbasierten Ele-
menten muss die Qualifi zierung in einem Gruppensetting 
und mit fachlicher Begleitung stattfi nden.

2.3.2

Zusätzlich ist der Nachweis einer Erste-Hilfe-Ausbil-
dung entsprechend der „Gemeinsamen Grundsätze für 
die Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe“ der Bundesar-
beitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH) vom 13. Dezem-
ber 2014 (https://www.bildungsinstitut-rlp.drk.de/fi lead-
min/downloads/Breitenausbildung/Ordnungen_u_Leitli-
nien_u_Grundsaetze/GGHO-EH-2015.pdf) zu erbringen. 
Ausnahmen regeln sich nach der Fahrerlaubnis-Verord-
nung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980) in der je-
weils geltenden Fassung. 

2.3.3

Die praktische und theoretische Qualifi zierung zum Er-
werb der Juleica ist geprägt von aktuellen Themen jun-
ger Menschen und der Kinder- und Jugendarbeit wie 
Partizipation, Beteiligung und Teilhabe aller Kinder und 
Jugendlichen, Diversität, Inklusion und Geschlechterge-
rechtigkeit. Sie umfasst mindestens folgende Inhalte: 

a)  Rolle einer Jugendleitung, beispielswiese Aufgaben, 
Funktionen oder Grenzen, 

b)  Befähigung zur Leitung von Gruppen,

c)  Ziele, Methoden und Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendarbeit,

d)  rechtliche und organisatorische Themen der Kinder- 
und Jugendarbeit,

e)  psychologische und pädagogische Grundlagen für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 

f)  Gefährdungstatbestände des Jugendalters und Fragen 
des Kinder- und Jugendschutzes sowie

g)  Prävention vor sexualisierter Gewalt und Umgang mit 
sexuellen Grenzverletzungen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit.

Darüber hinaus wird empfohlen, auch verbandsspezifi -
sche Themen zum Bestandteil von Ausbildungsstandards 
zu machen.

2.3.4

Die in Nummer  2.3.3 genannten Ausbildungen bezie-
hungsweise Schulungen dürfen nur von anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe und von öffentlichen Trä-
gern der Jugendhilfe im Sinne des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch durchgeführt werden.
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2.4

Jugendleitungen sollen in der Regel das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. In besonders vom Träger zu begründen-
den Fällen kann die Juleica auch für Jugendleitungen, 
die erst 15 Jahre alt sind, ausgestellt werden. Bei Min-
derjährigen ist das Einverständnis der Personensorgebe-
rechtigten erforderlich.

2.5

Kann eine Person eine anerkannte pädagogische Berufs-
ausbildung oder ein entsprechendes (Fach)Hochschulstu-
dium nachweisen, bei der beziehungsweise dem ein deut-
licher Bezug zur Kinder- und Jugendarbeit besteht und 
in dem die Inhalte der Qualifi zierung zum Erwerb der 
Juleica umfassend behandelt wurden, kann im Einzelfall 
vom Träger die Möglichkeit geprüft werden, von der Vor-
aussetzung einer spezifi schen Qualifi zierung zum Erwerb 
der Juleica ganz oder teilweise abzusehen.

2.6

Führungszeugnisse sind von der beantragenden Person 
für den Erhalt der Juleica nicht vorzulegen.

3
Gültigkeitsdauer und Antragsverfahren

3.1

Die Gültigkeitsdauer der Juleica beträgt drei Jahre. 
Wenn die Voraussetzungen für die Ausstellung entfallen, 
verliert die Karte ihre Gültigkeit und ist zurückzugeben. 
Liegen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer die Vorausset-
zungen für die Erteilung weiterhin vor, kann auf Antrag 
eine neue Juleica ausgestellt werden. Für die Neu-Aus-
stellung der Juleica ist die Teilnahme an einer oder meh-
reren Fortbildungsveranstaltungen im Gesamtumfang 
von mindestens acht Zeitstunden nachzuweisen. Fortbil-
dungsveranstaltungen können vollständig webbasiert 
durchgeführt werden. Die Fortbildung muss in jedem 
Fall in einem Gruppensetting und mit fachlicher Beglei-
tung erfolgen. Der Antrag auf Verlängerung beziehungs-
weise Neu-Ausstellung soll in der Regel spätestens 18 
Monate nach Ablauf der aktuellen Juleica gestellt wer-
den. Zusätzlich ist für die Neu-Ausstellung der Nach-
weis einer Auffrischung der Erste-Hilfe-Ausbildung zu 
erbringen.

3.2

Die Juleica kann ausschließlich online unter www.ju-
leica.de beantragt werden.

3.3

Für die Bearbeitung der Juleica-Anträge sind die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig. Bei 
Antragsstellenden, die für freie Träger tätig sind, ist der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig, in dessen 
Bereich der freie Träger seinen Sitz hat. Die ausstellende 
Behörde übernimmt für die Befähigung der Juleica-In-
habenden keine Haftung. Der Träger, der die Juleica fi nal 
genehmigt hat, bleibt Eigentümer dieser individuellen 
Karte. Er kann diese zurückfordern, sollten die Voraus-
setzungen für die Ausstellung der Juleica entfallen.

3.4

Soweit Jugendleitungen für freie Träger tätig sind, prü-
fen die freien Träger, ob die Jugendleitungen die unter 
Nummer 2.1 bis 2.6 genannten Voraussetzungen zum Er-
halt einer Juleica erfüllen. Werden die Kriterien erfüllt, 
soll der freie Träger dem Antrag der Jugendleitung zu-
stimmen. Die Qualifi kation, Befähigung und die Tätig-
keit als Jugendleiterin oder Jugendleiter gelten durch die 
Online-Zustimmung des Antrags durch den freien Träger 
als bestätigt.

3.5

Die Juleica unterstützt das ehrenamtliche Engagement 
in Nordrhein-Westfalen und dient somit dem öffentli-
chen Interesse. Die Kosten der Juleicas trägt der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Für die Ausstellung 
der Juleica ist keine Gebühr zu erheben.

4
Gegenseitige Anerkennung und Umsetzung

4.1

Die Juleica für Jugendleitungen wird in allen Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.

4.2

Die Oberste Landesjugendbehörde ist bemüht, der Ju-
leica auch über den staatlichen Bereich hinaus Geltung 
und Anerkennung zu verschaffen.

5
Datenschutz

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zu-
sammenhang mit der Juleica sind die einschlägigen da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S.  1; L 314 vom 22.11.2016, S.  72; L 
127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) sowie 
das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) jeweils in 
der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1260

2170

Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen 
im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – 
NRW schafft Chancen“ zum Aufbau kommunaler 

Präventionsketten 
Runderlass 

des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

97.20.01.01-000001

Vom 10. Dezember 2024

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 der Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. 
NRW. S.  445) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden VV zur LHO beziehungsweise VVG zur LHO, Zu-
wendungen zum Aufbau und zur Stärkung kommunaler 
Präventionsketten zur Unterstützung von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien von der Schwangerschaft bis 
zum Übergang von der Schule zum Beruf. Ein Anspruch 
der Antragstellerin oder des Antragstellers auf Gewäh-
rung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet 
die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung 

2.1

Gefördert werden strukturbildende Maßnahmen zur Stär-
kung kommunaler Vernetzung und Koordinierung in Hin-
blick auf die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit 
und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien mit dem Ziel einer integrierten örtlichen Gesamtstra-
tegie zur Kinder- und Jugendarmutsprävention. Darüber 
hinaus werden ausgewählte Maßnahmen gefördert, die 
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eine Verbesserung der Entwicklungs- und Teilhabechan-
cen von Kindern und Jugendlichen bewirken.

2.2

Aufbauend auf der Netzwerkkoordinierung „Frühe Hil-
fen“ fördert das Land prioritär die Koordination der 
Präventionsketten in der kommunalen Verwaltung für 
Kinder ab vier Jahren bis zum Übergang von der Schule 
zum Beruf.

2.3

Soweit eine Doppelförderung oder eine anderweitige Fi-
nanzierung ausgeschlossen ist, kann die Zuwendung für 
eine oder mehrere der nachfolgenden Handlungsfelder 
eingesetzt werden:

a)  Familiengrundschulzentren,

b)  Lotsendienste in Geburts- und Kinderkliniken, 

c)  Lotsendienste in Kinder- und Jugendarztpraxen, gy-
näkologischen und zahnärztlichen Praxen,

d)  Einrichtung von kommunalen Familienbüros sowie

e)  Ausbau aufsuchender Angebote von Regeleinrichtun-
gen wie Familienzentren, Familienbüros, Familienbil-
dungsstätten oder Einrichtungen der Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit.

Die Zuwendungsempfängerin beziehungsweise der Zu-
wendungsempfänger entscheidet über Art und Umfang 
dieser Maßnahmen im Rahmen des pfl ichtgemäßen Er-
messens.

3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

3.1

Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger 
sind Kreise und Städte, die Träger eines Jugendamtes in 
Nordrhein-Westfalen sind.

3.2

Bei fachübergreifenden Kooperationen einschließlich äm-
ter- und dezernatsübergreifender Kooperationen kann die 
Zuwendung unter Beachtung der Nummer 12 der VVG zu 
§ 44 LHO an anerkannte Träger der Jugendhilfe weiterge-
leitet werden, wenn die für die Zuwendungsempfängerin 
oder den Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestim-
mungen des Zuwendungsbescheides einschließlich der 
Nebenbestimmungen auch dem Dritten auferlegt werden. 
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsemp-
fänger hat die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu 
prüfen und nachzuweisen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

4.1.1

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger verfügt über eine Fachkraft zur Koordination 
der Präventionsketten beziehungsweise richtet eine sol-
che ein, die die ämter- beziehungsweise dezernatsüber-
greifende Zusammenarbeit für Kinder, Jugendliche und 
Familien koordiniert. Diese koordinierende Fachkraft 
und die zuständige Dezernentin beziehungsweise der zu-
ständige Dezernent sind der Bewilligungsbehörde im 
Antrag zu benennen.

4.1.2

Die in den Maßnahmen nach den Nummern 2.2 und 2.3 
eingesetzten Fachkräfte müssen über Kompetenzen in der 
Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen oder dem Schul- und 
Sozialbereich mit entsprechender Qualifi kation verfügen. 
Über Ausnahmen entscheidet die Bewilligungsbehörde. 
Gemäß § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kin-
der und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zu-

letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. November 2024 
(BGBl. 2024 I Nr.  361) geändert worden ist, hat die Zu-
wendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 
dafür Sorge zu tragen, dass ihr oder ihm ein erweitertes 
Führungszeugnis über das in den Maßnahmen nach den 
Nummern 2.2 und 2.3 eingesetzte Personal vorgelegt wird.

4.1.3

Die Maßnahmen dürfen nicht bereits aus Mitteln des 
Landes oder anderweitiger Förderprogramme oder Maß-
nahmen fi nanziert werden. Eine Doppelfi nanzierung ist 
unzulässig.

4.2

Spezifi sche Zuwendungsvoraussetzungen

4.2.1

Stärkung kommunaler Vernetzung und Koordination

Voraussetzung für die Förderung einer Maßnahme gemäß 
Nummer  2.2 ist, dass eine Fachkraft zur Koordination 
der Präventionsketten bei der Zuwendungsempfängerin 
oder dem Zuwendungsempfänger beschäftigt ist. Eine 
Förderung der Koordination der Präventionsketten, die 
über andere Programme oder kommunal beziehungs-
weise anderweitig fi nanziert werden, ist ausgeschlossen. 
Verfügt die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwen-
dungsempfänger bereits über aus kommunalen Mitteln 
fi nanzierte Personen zur Koordination der Präventions-
ketten, die Netzwerke von der Schwangerschaft bis zum 
Übergang von der Schule zum Beruf koordinieren, müs-
sen diese der Bewilligungsbehörde im Rahmen der An-
tragstellung namentlich benannt werden.

4.2.2

Förderung von Familiengrundschulzentren

Bei einer Maßnahme gemäß Nummer  2.3 Satz  1 Buch-
stabe a müssen folgende Zuwendungsvoraussetzungen 
vorliegen:

a)  die Grundschule ist eine Offene Ganztagsschule im 
Primarbereich,

b)  die Grundschule befi ndet sich jeweils in einem Quar-
tier mit überdurchschnittlich hohen sozialen Belas-
tungslagen oder wird gemessen am örtlichen Durch-
schnitt von überdurchschnittlich vielen sozial benach-
teiligten Kindern besucht und

c)  der Träger des Ganztags ist beteiligt.

4.2.3

Lotsendienste in Kinder- und Jugendarztpraxen, gynä-
kologischen und zahnärztlichen Praxen

Bei einer Maßnahme gemäß Nummer  2.3 Satz  1 Buch-
stabe c müssen folgende Zuwendungsvoraussetzungen 
vorliegen:

a)  die Arztpraxis befi ndet sich in einem Quartier mit ge-
messen am örtlichen Durchschnitt überdurchschnitt-
lich hohen sozialen Belastungslagen und

b)  Beratungsgespräche mit dem Lotsendienst können in 
einer störungsfreien Umgebung stattfi nden. 

4.2.4

Einrichtung von kommunalen Familienbüros

Bei einer Maßnahme gemäß Nummer  2.3 Satz  1 Buch-
stabe d müssen folgende Zuwendungsvoraussetzungen 
vorliegen:

a)  Erstellung oder Weiterentwicklung eines Konzepts für 
das kommunale Familienbüro mit dem Ziel, die Infor-
mationslage von Familien zu verbessern und dadurch 
eine bedarfsentsprechende Inanspruchnahme von Un-
terstützungsleistungen zu sichern sowie

b)  eine gute Erreichbarkeit des Familienbüros.
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4.2.5
Ausbau aufsuchender Angebote

Bei einer Maßnahme gemäß Nummer  2.3 Satz  1 Buch-
stabe e müssen folgende Zuwendungsvoraussetzungen 
vorliegen:

a)  die Maßnahmen werden in Quartieren mit gemessen 
am örtlichen Durchschnitt überdurchschnittlich ho-
hen sozialen Belastungslagen platziert oder richten 
sich an Familien beziehungsweise Jugendliche in be-
lastenden Lebenssituationen,

b)  die Maßnahmen werden an Orten durchgeführt, an 
denen sich die Adressatinnen und Adressaten ohnehin 
aufhalten und deren Personal sie bereits jedenfalls 
teilweise kennen,

c)  die Maßnahmen sind organisatorisch an Familienzen-
tren, Kitas oder anderen relevanten Regeleinrichtun-
gen angebunden und stärken gerade Eltern der unter 
Buchstabe a genannten Zielgruppen in ihren Bezie-
hungs-, Versorgungs- und Erziehungskompetenzen 
und

d)  die Maßnahmen haben eine Lotsen- und bei Bedarf 
Begleitungsfunktion, um Maßnahmen der Familien-
bildung, Familienberatung und Gesundheitsförderung 
zu unterstützen sowie um Leistungen und Angebote 
der Arbeitsverwaltung oder Kindertagesbetreuung 
wahrnehmen zu können.

5
Art und Umfang, Höhe der Finanzierung

5.1
Zuwendungsart

Projektförderung

5.2
Finanzierungsart

Anteilfi nanzierung

5.3
Form der Zuwendung

Zuweisung

5.4
Bemessungsgrundlage

Zuwendungsfähig sind notwendige und angemessene 
Personal- und Sachausgaben. Gemeinkosten sind nicht 
förderfähig.

5.4.1

Zuwendungsfähige Ausgaben bei Maßnahmen gemäß 
Nummer 2.2 „Koordination der Präventionsketten“ sind:

a)  notwendige und angemessene Sach- und Personalaus-
gaben der hauptamtlichen örtlichen Koordination der 
Präventionsketten,

b)  Ausgaben zur Nutzung und Pfl ege des Online Tools 
„Guter Start NRW“ sowie

c)  Ausgaben für Maßnahmen zur Feststellung von Lü-
cken in den kommunalen Präventionsketten.

5.4.2

Zuwendungsfähige Ausgaben bei Maßnahmen gemäß 
Nummer  2.3 Satz  1 Buchstabe a „Familiengrundschul-
zentren“ sind:

a)  Sach- und Personalausgaben für die Konzeptentwick-
lung und Durchführung der Angebote,

b)  Sach- und Personalausgaben zur Koordination der 
örtlichen Familiengrundschulzentren sowie

c)  Sach- und Personalausgaben der Zuwendungsemp-
fängerin oder des Zuwendungsempfängers bezie-
hungsweise der Empfängerin oder des Empfängers 
der Weiterleitung, die diesem als Träger von Familien-
grundschulzentren entstehen.

Im begründeten Ausnahmefall können auch Ausgaben für 
die notwendige Raumausstattung zuwendungsfähig sein.

5.4.3

Zuwendungsfähige Ausgaben bei Maßnahmen gemäß 
Nummer 2.3 Satz 1 Buchstabe b „Lotsendienste in Ge-
burts- und Kinderkliniken“ sind:

a)  Sach- und Personalausgaben für den Einsatz von Lot-
sinnen und Lotsen sowie

b)  Sach- und Personalausgaben für die Entwicklung eines 
Konzepts, welches Ziele und Leistungen des Angebotes 
darstellt, das Angebot von der Ermittlung von gewich-
tigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 
abgrenzt und die Verfahren zur Identifi zierung von Un-
terstützungsbedarfen sowie zur Vermittlung in die 
„Frühen Hilfen“ und anderen Hilfen beschreibt.

5.4.4

Zuwendungsfähige Ausgaben bei Maßnahmen gemäß 
Nummer 2.3 Satz 1 Buchstabe c „Lotsendienste in Kin-
der- und Jugendarztpraxen, gynäkologischen und zahn-
ärztlichen Praxen“ sind:

a)  Sach- und Personalausgaben für den Einsatz von Lot-
sinnen und Lotsen sowie

b)  Sach- und Personalausgaben für die Entwicklung eines 
Fachkonzepts, welches Ziele und Leistungen des Ange-
botes darstellt, das Angebot von der Ermittlung von 
gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlge-
fährdung abgrenzt und die Verfahren zur Identifi zie-
rung von Unterstützungsbedarfen, die Zusammenar-
beit zwischen der Ärztin, dem Arzt und den Medizini-
schen Fachangestellten, Lotsinnen und Lotsen sowie 
die Vermittlung in lokale Angebote beschreibt.

5.4.5

Zuwendungsfähige Ausgaben bei Maßnahmen gemäß 
Nummer 2.3 Satz 1 Buchstabe d „Einrichtung von kom-
munalen Familienbüros“ sind:

a)  Sachausgaben für Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbe-
schaffungsmaßnahmen, auch zur digitalen Moderni-
sierung,

b)  Ausgaben für kleine bauliche Maßnahmen, wobei im 
Einzelfall ein Betrag von 5 000 Euro nicht überschrit-
ten werden darf, 

c)  Sachausgaben zur Konzeptentwicklung und konzepti-
onellen Weiterentwicklung von kommunalen Fami-
lienbüros sowie

d)  Personalstellen der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers beziehungsweise der Emp-
fängerin oder des Empfängers der Weiterleitung als 
Träger von Familienbüros können nicht gefördert 
werden. Zugelassen ist aber die Finanzierung zeitlich 
befristeter Stellenaufstockungen für die Konzeptent-
wicklung- und -weiterentwicklung.

5.4.6

Zuwendungsfähige Ausgaben bei Maßnahmen gemäß 
Nummer 2.3 Satz 1 Buchstabe e „Ausbau aufsuchender 
Angebote“ sind: 

a)  Sach- und Personalausgaben für die Konzeptentwick-
lung,

b)  Sach- und Personalausgaben für den Einsatz von 
Fachkräften,

c)  Sach- und Personalausgaben für die Qualifi zierung, 
Fortbildung, Koordination und Fachberatung der im 
aufsuchenden Angebot tätigen Fachkräfte sowie

d)  Erstattung der Aufwendungen für die Teilnahme der 
tätigen Fachkräfte an der Netzwerkarbeit zu den 
kommunalen Präventionsketten.

5.5
Fördersatz

Der Fördersatz beträgt maximal 80 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben. Der Höchstbetrag pro Zu-
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wendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger wird 
entsprechend dem Anteil der drei bis unter 18 Jahre alten 
Kindern und Jugendlichen im Bezug von Leistungen nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, Grund-
sicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) in 
der jeweils geltenden Fassung im Jugendamtsbezirk an al-
len drei bis unter 18 Jahre alten Kindern und Jugendlichen 
in Nordrhein-Westfalen festgelegt. Die Festlegung erfolgt 
durch das für Kinder und Jugend zuständige Ministerium 
auf Grundlage der jahresdurchschnittlichen Zahlen zum 
Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch zwei Jahre vor dem jeweiligen Bewilligungs- und 
Durchführungszeitraum nach Nummer 6.3. 

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen
Als Aufl age sind Regelungen nach den Nummern 6.1 bis 
6.3 in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen.

6.1
Die Logos nach den Nummern 6.1.1 und 6.1.2 sind zu 
verwenden.

6.1.1
Es ist das Logo des Ministeriums für Kinder, Jugend, Fa-
milie, Gleichstellung, Flucht und Integration und fol-
gende Formulierung zu verwenden: „Mit fi nanzieller Un-
terstützung des Ministeriums für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen“.

6.1.2
Es ist das Logo „kinderstark – NRW schafft Chancen“ zu 
verwenden. Das Wort „NRW“ kann durch den Namen 
der jeweiligen Kommune beziehungsweise des Kreises 
ersetzt werden. Das Logo kann in Abstimmung mit dem 
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration auch mit anderen positiven Aus-
sagen zu den Zukunftschancen von Kindern kombiniert 
werden.

6.2
Als maßnahmenbezogene Regelungen sind die in den Num-
mern 6.2.1 bis 6.2.4 genannten Aufl agen aufzunehmen.

6.2.1
Bei einer Maßnahme gemäß Nummer 2.2 ist die verbind-
liche Teilnahme an der Basisqualifi zierung der Landesju-
gendämter zu gewährleisten, sofern eine Fachkraft zur 
Koordination der Präventionsketten neu eingesetzt wird.

6.2.2
Bei einer Maßnahme gemäß Nummer  2.3 Satz  1 Buch-
stabe a ist zu gewährleisten, dass
a)  eine Einbindung des Schulverwaltungsamtes erfolgt,
b)  eine Einbindung der Schulaufsicht mit positivem Vo-

tum erfolgt und
c)  ein verbindlicher Beschluss der Schulkonferenz zur 

Teilnahme gefasst wurde.

6.2.3
Bei einer Maßnahme gemäß Nummer  2.3 Satz  1 Buch-
stabe b ist zu gewährleisten, dass
a)  die Lotsin beziehungsweise der Lotse über eine fach-

liche Eignung, insbesondere über einen sozialpädago-
gischen oder vergleichbaren Abschluss als Grundqua-
lifi kation, eine Beratungsausbildung, Berufserfahrung 
in Netzwerkarbeit, eine psychosoziale, pfl egerische 
oder medizinische Grundqualifi kation und Kenntnisse 
der „Frühen Hilfen“ verfügt,

b)  die Geburts- und Kinderklinik mindestens einen 
Raum mit einer Arbeitsplatzausstattung und die ar-
beitsplatzbezogenen Sachmittel kostenfrei zur Verfü-
gung stellt oder eine nachvollziehbare Umsetzungs-
perspektive skizziert wird, die deutlich macht, dass 
dies im Durchführungszeitraum verbindlich erreicht 
werden soll und

c)  das Angebot im Netzwerk „Frühe Hilfen“ vertreten 
ist.

6.2.4

Bei einer Maßnahme gemäß Nummer  2.3 Satz  1 Buch-
stabe c ist zu gewährleisten, dass

a)  die Lotsin oder der Lotse über eine fachliche Eignung, 
insbesondere über einen sozialpädagogischen oder 
vergleichbaren Abschluss als Grundqualifi kation, eine 
Beratungsausbildung, Berufserfahrung in Netzwerk-
arbeit, eine psychosoziale, pfl egerische oder medizini-
sche Grundqualifi kation verfügt und

b)  das Angebot in einem der kommunalen Präventions-
ketten zugehörigem Netzwerk vertreten ist, je nach 
Altersbezug zum Beispiel im Netzwerk „Frühe Hil-
fen“ oder einem anderen Netzwerk.

6.3

Es sind die nachfolgenden Bewilligungs- und Durchfüh-
rungszeiträume vorgesehen:

a)  vom 1. Januar 2025 bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2025 und 

b)  vom 1. Januar 2026 bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2026.

7

Verfahren

Die Abwicklung des Förderverfahrens erfolgt digital 
über das webbasierte Online-Tool „förderung.nrw“.

7.1

Antragsverfahren

7.1.1

Anträge sind unter Verwendung des Musters gemäß der 
Anlage 1 bis zum Ablauf des 31. Januar des Bewilli-
gungs- und Durchführungsjahres zu stellen. Bei Maß-
nahmen, die zum 1. Januar beginnen sollen, sind Anträge 
bis zum Ablauf des 31. Oktober des Jahres, das dem Be-
ginn des Bewilligungs- und Durchführungszeitraums vo-
rausgeht, einzureichen. Bei Fortsetzungsmaßnahmen ist 
der Antrag bis zum Ablauf des 30. November des Jahres, 
das dem Beginn des Bewilligungs- und Durchführungs-
zeitraums vorausgeht, einzureichen. Bei Fortsetzungs-
maßnahmen im Sinne des Satzes 3 ist Nummer 1.3.4 der 
VVG zu § 44 LHO anzuwenden.

Abweichend von den Sätzen 2 und 3 sind Anträge für 
das Bewilligungs- und Durchführungsjahr 2025 bis zum 
Ablauf des 31. Januar 2025 beziehungsweise bei Fortset-
zungsmaßnahmen bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 
zu stellen. 

7.1.2

Stehen nach Ende der Antragsfrist des jeweils laufenden 
Bewilligungsjahres noch Haushaltsmittel zur Verfügung, 
kann die oberste Landesjugendbehörde entscheiden, 
diese nach den Vorgaben dieser Richtlinie für zusätzliche 
Maßnahmen ergänzend bereit zu stellen. Antragsberech-
tigt sind nur Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwen-
dungsempfänger, denen für das laufende Bewilligungs-
jahr bereits eine Zuwendung bewilligt worden ist. Die 
Antragsfrist endet mit Ablauf des 1. April des laufenden 
Bewilligungsjahres, eine Ausnahme vom vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn ist nur dann zulässig, wenn es sich 
um die Fortsetzung von Maßnahmen nach Nummer 7.1.1 
Satz 3 und 4 handelt. 

7.2

Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörden sind die zuständigen Landesju-
gendämter Rheinland und Westfalen-Lippe. Sie bewilli-
gen Zuwendungen durch einen Zuwendungsbescheid un-
ter Verwendung des Musters gemäß der Anlage 2 nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen.
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7.3
Verwendungsnachweisverfahren 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger legt der Bewilligungsbehörde einen Verwen-
dungsnachweis unter Verwendung des Musters gemäß 
der Anlage 3 innerhalb von drei Monaten nach Abschluss 
der Maßnahmen, spätestens jedoch mit Ablauf des drit-
ten Monats nach Ablauf des Haushaltsjahres vor.

7.4
Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die VVG zu § 44 LHO, 
soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelas-
sen worden sind.

8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2026 außer Kraft. Gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt die 
Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen im Rahmen 
des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft 
Chancen“ zum Aufbau kommunaler Präventionsketten 
vom 23. November 2023 (MBl. NRW. S. 1380) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1261

 224

Änderung der Bescheinigungsrichtlinien zur 
 Anwendung der §§ 7h, 10f und 11a des 

 Einkommensteuergesetzes 
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung und 

des Ministeriums der Finanzen

Vom 10. Dezember 2024 

1

In Nummer  11.2 der Bescheinigungsrichtlinien zur An-
wendung der §§ 7h, 10f und 11a des Einkommensteuer-
gesetzes vom 5. September 2019 (MBl. NRW. S. 474) wird 
die Angabe „2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1265

 224

Änderung der Bescheinigungsrichtlinien zur 
 Anwendung der §§ 7i, 10f und 11b des 

 Einkommensteuergesetzes 
Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung und 

des Ministeriums der Finanzen

Vom 10. Dezember 2024 

1

In Nummer  10.3 der Bescheinigungsrichtlinien zur An-
wendung der §§ 7i, 10f und 11b des Einkommensteuer-

gesetzes vom 6. September 2019 (MBl. NRW. S. 449) wird 
die Angabe „2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1265

224

Änderung der Bescheinigungsrichtlinien zur 
 Anwendung des § 10g des Einkommensteuergesetzes 

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 

Bau und Digitalisierung, 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und 

des Ministeriums der Finanzen

Vom 10. Dezember 2024 

1

In Nummer  11.2 der Bescheinigungsrichtlinien zur An-
wendung des §  10g des Einkommensteuergesetzes vom 
12. September 2019 (MBl. NRW. S. 433) wird die Angabe 
„2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1265

224

Änderung der Richtlinie des Landes 
Nordrhein-Westfalen für Honoraruntergrenzen 

für den Kulturbereich
Runderlass 

des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

Vom 11. Dezember 2024

1

Nummer 7 Satz 2 der Richtlinie des Landes Nordrhein-
Westfalen für Honoraruntergrenzen für den Kulturbe-
reich vom 17. Juli 2024 (MBl. NRW. S.  812) wird durch 
die folgenden Sätze ersetzt: 

„Die Honoraruntergrenzen gelten im Bereich der vorge-
nannten Programme Kulturelle Bildung für alle Maß-
nahmen, für die der Antrag auf Landesförderung nach 
dem 31. Juli 2024 gestellt wurde. Für alle weiteren Pro-
jekte beziehungsweise Vorhaben gelten die

Honoraruntergrenzen ab dem 1. Januar 2026 für alle 
Maßnahmen, für die der Antrag auf

Landesförderung nicht vor dem 1. Januar 2025 gestellt 
wurde.“

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1265
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Richtlinien
über die Gewährung von Zuwendungen zur 

 Förderung von Integrationsagenturen für die Be-
lange von Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
und Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit

Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 

 Gleichstellung, Flucht und Integration  

Vom 10. Dezember 2024

1 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 

Das Land gewährt nach §§ 3 Absatz 2 Satz 2, 7 Absatz 1 
und 12 Absatz 2 Satz 1 des Teilhabe- und Integrationsge-
setzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. S. 1213a), nach 
Maßgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung vom 6. 
Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in der jeweils geltenden 
Fassung, im Folgenden VV zur LHO, Zuwendungen zur 
Förderung von Integrationsagenturen für die Belange 
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Ser-
vicestellen für Antidiskriminierungsarbeit.

1.2 

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers 
auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.

2 
Gegenstand der Förderung

Das Land fördert folgende Maßnahmen:

2.1 

Den Betrieb von Integrationsagenturen, welche die ge-
sellschaftliche Teilhabe von eingewanderten Menschen 
verbessern und das friedliche und respektvolle Miteinan-
der insbesondere in den jeweiligen Sozialräumen stär-
ken, in den folgenden Handlungsfeldern:

a)  Bürgerschaftliches Engagement von und für Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte, Potenzialer-
schließung für die Integrationsarbeit,

b)  Interkulturelle Öffnung von Diensten und Einrichtun-
gen der sozialen Infrastruktur,

c)  Sozialraumorientierte systematische und bedarfsori-
entierte Arbeit im Lebensumfeld von Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte und

d)  Antidiskriminierungsarbeit. 

2.2 

Den Betrieb von Servicestellen für Antidiskriminie-
rungsarbeit, welche insbesondere Betroffene zum Thema 
Antidiskriminierung beraten und unterstützen.

2.3 

Die Durchführung von spezifi schen Maßnahmen, welche 
die Integrationsagenturen und Servicestellen für Anti-
diskriminierungsarbeit bei der Umsetzung ihrer Ziele 
und Aufgaben im Rahmen der Handlungsfelder unter-
stützen.

Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit können 
darüber hinaus spezifi sche Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung der Qualität der Antidiskriminierungsarbeit, 
der Vernetzung und der Öffentlichkeitsarbeit umsetzen. 

2.4 

Den Einsatz von Koordinatorinnen und Koordinatoren 
auf Regional- oder Landesebene, welche folgende Aufga-
ben wahrnehmen: 

a)  Koordination und kontinuierliche Praxisbegleitung 
sowie Überprüfung und Weiterentwicklung der Integ-
rationsagenturen und Servicestellen für Antidiskrimi-
nierungsarbeit,

b)  Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Förderpro-
gramms,

c)  Umsetzung von Gremien- und Netzwerkarbeit,

d)  Öffentlichkeitsarbeit,

e)  Organisation von Qualifi zierungsmaßnahmen für die 
eingesetzten Integrationsfachkräfte,

f)  Initiierung der Vernetzung mit anderen Diensten der 
sozialen Versorgung und 

g)  Intensivierung der interkulturellen Öffnung in den 
oben genannten Diensten.

3 
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger

3.1 

Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfän-
ger sind die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspfl ege Nordrhein-Westfalen 
vertretenen Mitgliedsverbände. 

3.2  

Es wird gemäß Nummer 12 der VV zu § 44 Landeshaus-
haltsordnung zugelassen, dass die Zuwendungsempfän-
gerin oder der Zuwendungsempfänger die Zuwendung 
mittels Weiterleitungsvertrags an Untergliederungen und 
Mitgliedsorganisationen weiterleiten darf. Die für die 
Zuwendungsempfängerin oder den Zuwendungsempfän-
ger maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbe-
scheides einschließlich Nebenbestimmungen sind der 
Empfängerin oder dem Empfänger der Weiterleitung 
aufzuerlegen. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger hat die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Mittel durch die Empfängerin oder den Emp-
fänger der Weiterleitung zu prüfen und nachzuweisen. 
Im Übrigen ist Nummer 12 der VV zu § 44 LHO zu be-
achten.  

4 
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 

Zuwendungsvoraussetzungen sind:

a)  die Vorlage einer auf der Basis von aktuellen Bedarfen 
und Entwicklungen erstellten Sozialraum- oder Be-
darfsanalyse, welche nicht älter als zwei Jahre ist,

b)  das Vorliegen einschlägiger fachlicher Abschlüsse der 
eingesetzten Integrationsfachkräfte, also Bachelor-
Abschluss in den Bereichen Soziale Arbeit, Sozialpäd-
agogik, Sozialwissenschaft oder eine gleichwertige 
Qualifi kation; als gleichwertig gelten die im „Hand-
lungskonzept Integrationsagenturen für die Belange 
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Ser-
vicestellen für Antidiskriminierungsarbeit“ des Lan-
des in der zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden 
Fassung aufgeführten Abschlüsse; über Ausnahmen 
entscheidet die Bewilligungsbehörde in Abstimmung 
mit dem für Integration zuständigen Ministerium im 
Einzelfall, 

c)  die Bestätigung einer Sprachkompetenz der einge-
setzten Integrationsfachkräfte in mindestens einer für 
die Arbeit vor Ort relevanten Sprache und

d)  bei spezifi schen Maßnahmen, dass

 aa)  ihnen ein Gesamtkonzept zugrunde liegt, welches 
im Antragsverfahren eindeutig und umfassend be-
schrieben ist,

 bb)  einzelne niedrigschwellige Maßnahmen zu be-
rücksichtigen sind, soweit diese als Bestandteil im 
Rahmen einer Gesamtkonzeption eingebunden 
sind und

 cc)  ihre Durchführung zwingend Personal mit spezi-
ellen berufl ichen Qualifi kationen erforderlich 
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macht gemäß den Berufsabschlüssen der Integra-
tionsfachkräfte, im Sinne der Nummer 4.1 b); Per-
sonen ohne die entsprechenden Qualifi kationen 
können daher nur zur Unterstützung im Rahmen 
dieser Maßnahmen eingesetzt werden.

 e)  die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes 
und der Verfassung des Landes von Nordrhein-
Westfalen entsprechende Arbeit der Organisatio-
nen bei Durchführung der Maßnahmen.

4.2 

Maßnahmen, die nach der Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Förderung von Integrations-
agenturen für die Belange von Menschen mit Migrati-
onshintergrund vom 2. Juli 2024 im Jahr 2024 gefördert 
wurden, können im Jahr 2025 auf Antrag fortgesetzt 
werden. Nummer 1.3.4 der VV zu § 44 LHO ist anzuwen-
den.

5 
Art und Umfang, Höhe der Finanzierung

5.1 
Zuwendungsart

Projektförderung

5.2 
Finanzierungsart

Anteilfi nanzierung

5.3 
Form der Zuwendung

Zuschuss

5.4 
Bemessungsgrundlage

5.4.1 

Betrieb der Integrationsagenturen und Servicestellen für 
Antidiskriminierungsarbeit

Gefördert werden Personal- und Sachausgaben.

5.4.1.1 
Personalausgaben

5.4.1.1.1 
Integrationsfachkräfte

Jede Integrationsagentur und Servicestelle für Antidis-
kriminierungsarbeit muss regelmäßig mit mindestens ei-
ner Integrationsfachkraft betrieben werden, deren Tätig-
keit mindestens einem Vollzeitäquivalent entspricht. Die 
Förderung für ein Vollzeitäquivalent kann aufgeteilt wer-
den, wobei als Mindeststellenanteil eine halbe Stelle 
festgelegt wird.  Über Ausnahmen entscheidet die zu-
ständige Bewilligungsbehörde. 

Veränderungen bestehender Stellenanteile sind nur mit 
vorheriger Einwilligung durch die Bewilligungsbehörde 
zulässig.

5.4.1.1.2 
Koordinatorinnen und Koordinatoren

Für jede Integrationsfachkraft (Person) kann ein Stellen-
umfang von einem Fünfzehntel Vollzeitäquivalent als Ko-
ordinationsstelle beantragt werden. Über begründete 
Ausnahmen entscheidet die Bewilligungsbehörde.

5.4.1.1.3 

Zuwendungsfähig sind die voraussichtlich tatsächlich 
anfallenden Personalausgaben. Ein Vollzeitäquivalent 
wird mit maximal 86 498,32 Euro bemessen.

5.4.1.1.4 

Fachkräfte, die als Integrationsfachkraft gefördert wer-
den, können nicht als weiteres Personal oder Honorar-

kraft in einer spezifi schen Maßnahme zusätzlich abge-
rechnet werden (Verbot der Doppelförderung). 

5.4.1.1.5 

Ein Stellensplitting in Bezug auf die Migrationsberatung 
für Erwachsene sowie Jugendmigrationsdienste ist für 
die Integrationsfachkräfte nicht zulässig. Über Ausnah-
men in begründeten Einzelfällen entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde.

5.4.1.2 
Sachausgaben

Die Sachausgaben für die Integrationsfachkräfte sowie 
Koordinatorinnen und Koordinatoren werden als fester 
Betrag in Höhe von 8 800 Euro pro Vollzeitäquivalent be-
ziehungsweise gegebenenfalls anteilig bemessen.

5.4.2 
Spezifi sche Maßnahmen

5.4.2.1 

Bei den spezifi schen Maßnahmen sind die notwendigen 
maßnahmenbezogenen Personal-, Honorar- und Sach-
ausgaben zuwendungsfähig. 

5.4.2.2 

Die Mindestförderhöhe für eine spezifi sche Maßnahme 
beträgt 5 000 Euro pro Haushaltsjahr.

5.5 
Fördersatz

5.5.1 

Die Zuwendung beträgt maximal 90 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben.

5.5.2 

Bürgerschaftliches Engagement in Form von freiwilligen, 
unentgeltlichen Arbeiten kann gemäß der zum Zeitpunkt 
der Bewilligung geltenden Richtlinie zur Berücksichti-
gung von bürgerschaftlichem Engagement bei der Ge-
währung von Zuwendungen im Zuständigkeitsbereich 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen als fi ktive 
Ausgabe bei der Bemessung der Zuwendung einbezogen 
werden. Eine Tätigkeit von Integrationsfachkräften im 
Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements für densel-
ben Träger ist gemäß dem Runderlass nicht zulässig. Fik-
tive Ausgaben für eine solche Tätigkeit können nicht gel-
tend gemacht werden.

6 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Als Aufl agen sind folgende Regelungen in den Zuwen-
dungsbescheid aufzunehmen:

a)  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger wird verpfl ichtet, sicherzustellen, dass sich 
die entwickelten Maßnahmen an dem „Handlungs-
konzept Integrationsagenturen für die Belange von 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Service-
stellen für Antidiskriminierungsarbeit“ des Landes an 
der zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Fassung 
orientieren,

b)  beabsichtigte Änderungen hinsichtlich der eingesetz-
ten Vollzeitäquivalente in einer Integrationsagentur 
oder einer Servicestelle für Antidiskriminierungsar-
beit bedürfen der vorherigen Einwilligung der Bewil-
ligungsbehörde,

c)  Umzüge von Integrationsagenturen oder Servicestel-
len für Antidiskriminierungsarbeit bedürfen der vor-
herigen Einwilligung der Bewilligungsbehörde; Um-
züge aus dem Sozialraum hinaus bedürfen zusätzlich 
der vorherigen Einwilligung des für Integration zu-
ständigen Ministeriums und

d)  die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger wird verpfl ichtet, an dem „Verfahren Fach-
datenerhebung NRW“ teilzunehmen, eine Erfolgskon-
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trolle erfolgt insbesondere auf Basis der jährlichen 
Erfassung der durchgeführten Maßnahmen von Integ-
rationsagenturen und Servicestellen für Antidiskrimi-
nierungsarbeit im „Verfahren Fachdatenerhebung 
NRW“. 

7 

Verfahren

7.1 

Antragsverfahren

Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sind inner-
halb von vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Richt-
linie nach dem Muster gemäß der Anlage 1 A-E zu stel-
len. Das Antragsverfahren erfolgt unter Verwendung des 
webbasierten Fachverfahrens integration.web bezie-
hungsweise eines Nachfolgeprogramms. 

Dem Antrag sind folgende Anlagen beizufügen:

a)  Aufgabenplanung und

b)  aktuelle Sozialraum- oder Bedarfsanalyse. 

In den Fällen gemäß Nummer 4.2 muss der Antrag auf 
Fortsetzung innerhalb von vier Wochen nach Veröffentli-
chung dieser Richtlinie gestellt werden.

7.2 

Bewilligungsverfahren

7.2.1 

Die Bewilligungsbehörde bewilligt die Zuwendung nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen unter Verwendung des Zuwen-
dungsbescheides gemäß dem Muster der Anlage 2. Der 
Zuwendungsbescheid wird von der Bewilligungsbehörde 
in integration.web beziehungsweise in einem Nachfolge-
programm elektronisch erstellt.

7.2.2 

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg.

7.3 

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Das Verfahren zur Auszahlung von Zuwendungen erfolgt 
unter Verwendung des webbasierten Fachverfahrens in-
tegration.web beziehungsweise eines Nachfolgepro-
gramms.

Die Auszahlung erfolgt auf Anforderung nach Bestands-
kraft des Zuwendungsbescheides zum 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November. Sofern die Auszah-
lungstermine im Sinne von Satz 1 nicht erreicht werden 
können, erfolgt die Auszahlung frühestens nach dem 
Eintritt der Bestandskraft des Zuwendungsbescheides. 
Die Nummern 7. 2 und 8.6 der VV zu § 44 der Landes-
haushaltsordnung fi nden keine Anwendung. 

7.4 

Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

7.4.1 

Sachbericht 

Der Sachbericht ist im Rahmen der verpfl ichtenden Teil-
nahme an dem „Verfahren Fachdatenerhebung NRW“ zu 
erbringen.

7.4.2 

Zahlenmäßiger Nachweis

Der zahlenmäßige Nachweis ist nach dem Muster gemäß 
der Anlage 3 zu erbringen. Das Verfahren erfolgt unter 
Anwendung des webbasierten Fachverfahrens integra-
tion.web beziehungsweise eines Nachfolgeprogramms. 

7.5 
Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 Landes-
haushaltsordnung, soweit nicht in den Förderrichtlinien 
Abweichungen zugelassen worden sind.

8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und mit 
Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft.

Redaktioneller Hinweis:

Die Anlagen dieser Verwaltungsvorschrift haben keine 
eigene rechtliche Bedeutung (nicht rechtkonstitutiv) und 
werden daher nicht abgedruckt. Die Anlagen sind in der 
elektronischen Fassung des Ministerialblattes für das 
Land Nordrhein-Westfalen auf den Seiten des Service-
Portals recht.nrw.de abrufbar.

– MBl. NRW. 2024 S. 1266

631

Änderung der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Umsetzung des Förderprogramms 

„Inklusionsscheck“
Runderlass

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
VI B 2 – 2024 -0012247

Vom 6. Dezember 2024

1

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Umsetzung des Förderprogramms „Inklusions-
scheck“ vom 1. April 2020 (MBl. NRW. S. 183) wird wie 
folgt geändert:

1.  Nummer 1.2 wird wie folgt gefasst:

  „1.2 
  Rechtsgrundlage

  Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie 
und den §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol-
genden LHO, und des Runderlasses des Finanzminis-
teriums „Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung“ vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in 
der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden VV zur 
LHO, Zuwendungen im Förderprogramm Inklusions-
scheck. Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung 
besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
behörde aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.“

2.  Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  „3
  Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-

fänger

  Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger sind natürliche Personen und juristische Per-
sonen des privaten oder öffentlichen Rechts im außer-
gemeindlichen Bereich.“

3.  Nummer 5.1 wird wie folgt gefasst:

  „5.1

  Zuwendungsart

  Projektförderung“

4.  Nummer 5.3 wird wie folgt gefasst:
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  „5.3

  Form der Zuwendung

  Zweckgebundener Zuschuss“

5.  Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

  „6
  Verfahren

  Das Verwaltungsverfahren soll elektronisch durchge-
führt werden.

  6.1
  Antragstellung

  Anträge sind über das Online-Förderportal auf Basis 
des dort bereitgestellten Antrags zu stellen. Das An-
tragsportal ist über die Informationsseite des Inklusi-
onsschecks erreichbar (https://www.mags.nrw/inklu-
sionsscheck). Dem Antrag sind eine kurze Beschrei-
bung der Maßnahme und eine Aufstellung der 
kalkulierten förderfähigen Ausgaben beizufügen.“

  6.2
  Bewilligungsverfahren, Bewilligungsbescheid

  Die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt die Förde-
rung auf Basis des im Antragsportal bereitgestellten 
Bescheid-Musters.“

  6.3
  Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

  Die Auszahlung erfolgt ohne Anforderung nach Be-
standskraft des Zuwendungsbescheids. Nummer  1.4 
der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektför-
derung, im Folgenden ANBest-P, fi ndet keine Anwen-
dung. Eine Auszahlung auf Bankkonten im Ausland 
erfolgt nicht.“

  6.4 
  Verwendungsnachweis

  Der Verwendungsnachweis ist online auf Basis des im 
Antragsportal bereitgestellten Online-Verwendungs-
nachweises zu führen. Der Verwendungsnachweis 
wird in vereinfachter Form gemäß Nummer  10.3 der 
VV zu §  44 LHO zugelassen. Abweichend von Num-
mer  6.1 der ANBest-P hat dies innerhalb von zwei 
Monaten nach Ende des Durchführungszeitraums zu 
geschehen. Die Bezirksregierung Düsseldorf prüft die 
Mittelverwendung“

6.  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

  „7 
  Inkrafttreten / Außerkrafttreten

  Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und 
am 31. Dezember 2027 außer Kraft.

  Die im Antragsportal hinterlegten Unterlagen (An-
tragsformular, Verwendungsnachweis und Bescheid) 
werden nicht im Ministerialblatt abgedruckt. Eine 
Einsichtnahme ist auf der Informationsseite zum In-
klusionsscheck möglich.“

7.  Die Anlagen A bis D werden aufgehoben.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1268

772

Richtlinie
für die Förderung von Maßnahmen 

der Wasserwirtschaft für das Hochwasser-
risikomanagement und zur Umsetzung der 

Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement 

und Wasserrahmenrichtlinie – FöRL HWRM/
WRRL)

Runderlass 
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Vom 10. Dezember 2024

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 
Zuwendungszweck
Die Förderrichtlinie dient der Unterstützung bei der Er-
reichung der Bewirtschaftungsziele im Rahmen der Um-
setzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und 
der Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements. 
Der Hochwasserschutz ist dabei Teil des Hochwasserrisi-
komanagements. 

1.2 
Rechtsgrundlagen
Zuwendungen werden auf Grundlage dieser Richtlinie 
und nach Maßgabe insbesondere folgender Regelungen 
in der jeweils geltenden Fassung gewährt:
a)  §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung sowie den 

dazugehörigen Verwaltungsvorschriften – Runderlass 
des Finanzministeriums vom 30. September 2003 
(MBl. NRW. S. 1254), 

b)  GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), einschließlich der 
zugehörigen Förderbestimmungen für wasserwirt-
schaftliche Maßnahmen des jeweils gültigen GAK-
Rahmenplans beziehungsweise Sonder-Rahmenplans 
(www.bmel.de),

c)  Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 
13. Dezember 2023 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L vom 15.12.2023), (De-minimis-Verordnung),

d)  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 
öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
(ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17), bei der Gewährung 
einer Zuwendung aus EU-Mitteln zusätzlich:

e)  Durchführungsverordnung (EU) Nr.  215/2014 der 
Kommission vom 7. März 2014 zur Festlegung von Vor-
schriften für die Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr.  1303/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Eu-
ropäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des Ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestim-
mungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Ko-
häsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds im Hinblick auf eine Methodik für die 
Anpassung an den Klimawandel, die Festlegung von 
Etappenzielen und Vorgaben im Leistungsrahmen und 
die Nomenklatur der Interventionskategorien für die 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ABl. L 
69 vom 8.3.2014, S. 65),

f)  Verordnung (EU) Nr.  1301/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich 
des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäfti-
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gung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
1080/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289),

g)  Verordnung (EU) Nr.  1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions-
fonds und den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 320),

h)  EFRE-Rahmenrichtlinie vom 8. Juli 2015 (MBl. NRW. 
S. 444).

1.3 
Gewährung der Zuwendung
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ih-
res pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen verfügbarer 
Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung 
Es werden Maßnahmen der Wasserwirtschaft gefördert, 
insbesondere:

2.1 
Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das Hochwasserri-
sikomanagement

2.1.1 
Grundsätzliche oder Überregionale Planungen
Untersuchungen, Erhebungen und Planungen von 
grundsätzlicher oder überregionaler Bedeutung für das 
Hochwasserrisikomanagement (außerhalb der Num-
mer  2.1.2), jeweils nach Zustimmung durch das für die 
Wasserwirtschaft zuständige Ministerium.

2.1.2 
Untersuchungen
Örtliche Untersuchungen zur Hochwassergefährdung, 
einschließlich Starkregen, soweit sie als Grundlage für 
Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements dienen 
sollen.

2.1.3 
Wasserbauliche Maßnahmen
Wasserbauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz, 
einschließlich der jeweils erforderlichen maßnahmenbe-
zogenen Öffentlichkeitsarbeit.

2.1.4 
Flächenbereitstellung
Erforderliche Flächenbereitstellung für die Maßnahmen 
der Nummer 2.1.1 oder 2.1.3 oder unabhängig von diesen 
Maßnahmen, soweit die Flächenbereitstellung alleiniger 
Zweck der Förderung ist. Die Flächenbereitstellung 
kann dabei über die Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß 
§ 73 des Landeswassergesetzes erfolgen.

2.1.5 
Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (außerhalb der 
Nummer 2.1.3) zur Unterstützung der Ziele der Europäi-
schen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie nach Zu-
stimmung durch das für die Wasserwirtschaft zuständige 
Ministerium.

2.1.6 
Bildungsarbeit

Maßnahmen der Umweltbildung im Bereich Hochwas-
serrisikomanagement nach Zustimmung durch das für 
die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium.

2.2 
Maßnahmen zur Umsetzung der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie

2.2.1 
Überregionale Planungen

Untersuchungen, Erhebungen und Planungen von 
grundsätzlicher oder überregionaler Bedeutung für die 
ökologische Gewässerentwicklung oder für eine Verbes-
serung der Gewässerdurchgängigkeit (außerhalb der 
Nummer 2.2.2), jeweils nach Zustimmung durch das für 
die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium.

2.2.2 
Monitoring und Untersuchungen

Messungen und Untersuchungen zum ökologischen und 
chemischen Zustand der Oberfl ächengewässer sowie zum 
mengenmäßigen und zum chemischen Zustand des 
Grundwassers.

Untersuchungen zur Erfolgskontrolle bei Maßnahmen 
zur ökologischen Gewässerentwicklung und bei Maß-
nahmen zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit.

2.2.3 
Wasserbauliche Maßnahmen

Maßnahmen der ökologischen Gewässerentwicklung 
oder zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit zur 
Unterstützung bei der Erreichung der Bewirtschaftungs-
ziele gemäß §§  27 bis 31 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
einschließlich der jeweils erforderlichen maßnahmenbe-
zogenen Öffentlichkeitsarbeit.

2.2.4 
Flächenbereitstellung

Erforderliche Flächenbereitstellung für Maßnahmen der 
Nummer  2.2.1 oder 2.2.3 oder unabhängig von diesen 
Maßnahmen, soweit die Flächenbereitstellung alleiniger 
Zweck der Förderung ist. Die Flächenbereitstellung 
kann dabei über die Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß 
§ 73 des Landeswassergesetzes erfolgen.

2.2.5 
Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (außerhalb der 
Nummer 2.2.3) zur Unterstützung der Ziele der Europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie nach Zustimmung durch 
das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium.

2.2.6 
Bildungsarbeit

Maßnahmen der Umweltbildung zur Umsetzung der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie nach Zustimmung 
durch das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministe-
rium.

3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger 

Die Förderziele dieser Richtlinie werden in der Regel im 
Rahmen hoheitlicher Tätigkeit realisiert, es handelt sich 
dann nicht um wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinn des 
EU-Beihilferechts. Zuwendungsempfänger bei Maßnah-
men zum Hochwasserrisikomanagement oder zur Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie sind dabei in der 
Regel juristische Personen des öffentlichen Rechts. 

Bei Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerdurch-
gängigkeit für Fische können auch Unternehmen als An-
tragsteller auftreten. Für diesen Fall sind Zuwendungen 
als Beihilfen anzusehen und somit die Vorschriften zum 
EU-Beihilferecht zu beachten.

Bei überregionalen oder gebietsübergreifenden Koopera-
tionsprojekten, bei denen eine Antragstellerin oder ein 
Antragsteller für mehrere Beteiligte die Federführung 
für das Gesamtprojekt übernimmt, darf der Eigenanteil 
anteilig von den Beteiligten erbracht werden, ohne dass 
diese als Einnahmen im Sinne des §  44 LHO gewertet 
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werden und sich dadurch die zuwendungsfähigen Ausga-
ben vermindern.

3.1
Zuwendungsempfänger öffentliches Recht

Juristische Personen des öffentlichen Rechts, insbeson-
dere Gemeinden, Gemeindeverbände, Sondergesetzliche 
Wasserverbände, Verbände nach dem Wasserverbandsge-
setz und Anstalten des öffentlichen Rechts.

3.2 
Zuwendungsempfänger Privatrecht

Juristische Personen des Privatrechts nur für Maßnah-
men nach Nummer  2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 
und 2.2.6 jeweils nach Zustimmung durch das für die 
Wasserwirtschaft zuständige Ministerium. Maßnahmen 
nach Nummer  2.1.3 können in diesem Zusammenhang 
nur in dem Umfang gefördert werden, wie auch öffentli-
che Bereiche geschützt werden.

Unternehmen gemäß §  14 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches für Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängig-
keit gemäß Nummer 2.2.3 und 2.2.4.

4 
Zuwendungsvoraussetzungen 

Vorhaben nach den Nummern 2.1.3, 2.2.3 und 2.2.4 müs-
sen mindestens den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik (a.a.R.d.T.) entsprechen.

Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung er-
folgen unter Beachtung der „Blauen Richtlinie“ (www.
lanuv.nrw.de) in der jeweils geltenden Fassung. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit von 
Fließgewässern sollen den Vorgaben des „Handbuch 
Querbauwerke“ (www.fl ussgebiete.nrw.de ) entsprechen. 
Dabei sind neue Entwicklungen und Erkenntnisse zu be-
achten.

Für Unternehmen als Antragsteller ist zu beachten, dass 
die nach europäischen Beihilferegelungen zulässigen 
Förderhöchstgrenzen nicht überschritten werden dürfen. 

Die Zuwendung unterliegt grundsätzlich der Verordnung 
(EU) Nr. 2023/2831. Die Gesamtsumme der einem Unter-
nehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem 
Zeitraum von drei Jahren 300 000 Euro nicht überstei-
gen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1 
Zuwendungsart 

Projektförderung 

5.2 
Finanzierungsart 

Teilfi nanzierung als Anteilsfi nanzierung

5.3 
Form der Zuwendung 

Die Zuwendung wird als Zuweisung beziehungsweise 
Zuschuss gewährt.

5.4 
Bemessungsgrundlage 

5.4.1 
Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind insbesondere:

5.4.1.1 
Gemeinsame Bestimmungen für Hochwasserrisiko-
management und Wasserrahmenrichtlinie

a)  Ausgaben für Planungen von grundsätzlicher oder 
überregionaler Bedeutung zum Hochwasserschutz 

oder zur ökologischen Entwicklung von Gewässern 
sowie zur Verbesserung der Gewässerdurchgängig-
keit, wie zum Beispiel Hochwasserschutzkonzepte, 
Ermittlung von Überfl utungsbereichen (soweit keine 
behördliche Festsetzung vorliegt), Hochwassergefah-
renkarten gemäß §  74 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
Hochwasserrisikokarten gemäß § 74 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Hochwasserrisikomanagementpläne 
gemäß § 75 des Wasserhaushaltsgesetzes, WRRL-Um-
setzungsfahrpläne, Konzepte zur naturnahen Ent-
wicklung von Fließgewässern, Durchgängigkeitskon-
zepte, Maßnahmenübersichten gemäß §  74 des Lan-
deswassergesetzes usw.;

b)  Ausgaben für wasserbauliche Maßnahmen zur Ver-
besserung des Hochwasserschutzes; dies umfasst 
Hochwasserschutzmaßnahmen wie den Bau (Errich-
tung und Grundsanierung) von Deichen, Hochwas-
serschutzmauern oder Spundwänden einschließlich 
der dazugehörenden Verblendungsmaßnahmen, sowie 
Hochwasserrückhaltebecken, mobile Schutzwände 
einschließlich der notwendigen, dem unmittelbaren 
Hochwasserschutz dienenden Infrastruktur;

c)  Ausgaben für wasserbauliche Maßnahmen der ökolo-
gischen Gewässerentwicklung sowie zur Verbesse-
rung der Gewässerdurchgängigkeit mit dem Ziel ei-
ner Erreichung der Bewirtschaftungsziele gemäß der 
§§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltsgesetzes;

d)  Ausgaben für naturschutzrechtliche Kompensations-
maßnahmen im Zusammenhang mit wasserbaulichen 
Maßnahmen, im notwendigen Umfang auf der 
Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und des 
Landesnaturschutzgesetzes;

e)  Ausgaben für den Ersatz von Infrastruktureinrich-
tungen, sofern es unbedingt erforderlich ist, diese im 
Zusammenhang mit den wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen zu entfernen;

f)  Ausgaben für Personal oder Sachleistungen, die 
durch eigenes Personal der Zuwendungsempfängerin 
oder des Zuwendungsempfängers im außergemeindli-
chen Bereich bei Planungs- oder Bauleistungen (ein-
schließlich Projektsteuerung) erbracht werden, bei 
Personalleistungen maximal in Höhe der durch das 
LBV ermittelten Personalkostendurchschnittssätze 
(Stundensätze). Die Zuwendungsempfängerin oder 
der Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten 
fi nanziell nicht besserstellen als vergleichbare Lan-
desbeschäftigte. Höhere Vergütungen als nach dem 
(TV-L) sowie sonstige über- oder außertarifl iche Leis-
tungen dürfen nicht gewährt werden. Bei Sachleis-
tungen in Form von Maschineneinsatz ist zu beach-
ten, dass kalkulatorische Kosten, wie die Abschrei-
bung der Maschinen, Geräte und Fahrzeuge hierbei 
nicht anrechenbar sind;

g)  Ausgaben für Personal und Sachleistungen, die durch 
eigenes Personal der Zuwendungsempfängerin oder 
des Zuwendungsempfängers im gemeindlichen Be-
reich bei Planung (einschließlich Projektsteuerung), 
Bauüberwachung und Bauoberleitung erbracht wer-
den, mit bis zu 70 Prozent der sich nach den Sätzen 
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) ergebenden Vergütungssätze (ohne Mehrwert-
steuer) und nur unter der Bedingung, dass es sich 
nicht um Stammpersonal handelt;

h)  Ausgaben für Bürgerschaftliches Engagement in 
Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten wird 
als fi ktive Ausgabe in Höhe von 15 Euro je geleisteter 
Stunde in die Bemessung einbezogen. Die Anerken-
nung bürgerschaftlichen Engagements ist dadurch 
begrenzt, dass die Zuwendung die Summe der tat-
sächlich verausgabten förderfähigen Gesamtausga-
ben nicht übersteigt. Die geleisteten Arbeitsstunden 
sind mit Stundennachweisen zu belegen. Die als bür-
gerschaftliches Engagement zu berücksichtigenden 
Leistungen dürfen nicht in Erfüllung einer Verpfl ich-
tung aus einem Beschäftigungsverhältnis oder einer 
organschaftlichen Stellung (zum Beispiel Aufsichts-
rat, Geschäftsführung) beim Zuwendungsempfänger 
erbracht werden;
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i)  Ausgaben für die Pfl ege der Erstbepfl anzung für ei-
nen Zeitraum von bis zu drei Jahren seit der Ab-
nahme;

j)  Ausgaben für Maßnahmen aus Verpfl ichtungen des 
Denkmalschutzes, soweit sie in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Baumaßnahme stehen;

k)  Ausgaben für Nutzungs- und Ausfallentschädigun-
gen im Zusammenhang mit der (zeitlich begrenzten) 
Baumaßnahme, sofern im Einzelfall die tatsächliche 
Beeinträchtigung belegt wird;

l)  Ausgaben für Zahlung von Darlehenszinsen im Fall 
einer Darlehens-Vorfi nanzierung von Planungskosten 
für Baumaßnahmen durch die Zuwendungsempfän-
gerin oder den Zuwendungsempfänger über einen 
Zeitraum von maximal drei Jahren;

m)  Ausgaben für maßnahmenbezogene und maßnah-
menunabhängige Öffentlichkeitsarbeit nur, soweit 
die Höhe der Ausgaben vorab mit der Bewilligungs-
behörde abgestimmt wurde, oder dies nach EU-Recht 
vorgegeben ist. Die maßnahmenbezogene Dokumen-
tation einer konkreten Maßnahme zur Aufklärung 
der Bürger in Form von Informationsschildern und 
Broschüren ist nach vorheriger Abstimmung mit der 
Bewilligungsbehörde zu dem Teil zuwendungsfähig, 
der den unmittelbaren Zweck der Maßnahme erläu-
tert. Die maßnahmenunabhängige Öffentlichkeitsar-
beit umfasst eine allgemeine Informationsarbeit so-
wie die Information über praktische Aspekte des 
Hochwasserschutzes oder des Gewässerschutzes be-
ziehungsweise der Gewässerentwicklung oder der 
Gewässerdurchgängigkeit;

n)  Ausgaben für die dauerhafte Bereitstellung der erfor-
derlichen Flächen zur Verbesserung des Hochwasser-
schutzes, zur ökologischen Gewässerentwicklung 
oder zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit 
für Maßnahmen nach Nummer 2.1.4 und 2.2.4 durch 
Grunderwerb von Flächen, durch eine kapitalisierte 
Nutzungsausfallentschädigung über einen Zeitraum 
von 25 Jahren für private Ufergrundstücke, wenn ein 
Kauf auf lange Sicht nicht möglich ist und die Ver-
einbarung zur Nutzung der Flächen zeitlich unbe-
fristet im Grundbuch abgesichert wird oder durch 
Ausgleich von unmittelbaren Vermögensnachteilen 
beim Grundstückseigentümer. Die Höhe der Geldent-
schädigung darf den Verkehrswert der in Anspruch 
genommenen Fläche nicht überschreiten. Bei ihrer 
Bemessung ist die Art der zukünftigen Grundstücks-
nutzung zu berücksichtigen. Die Flächenbereitstel-
lung darf nur im Umfang der für die Maßnahme be-
nötigten Flächen angerechnet werden. Bei Flächen-
tausch bestimmt der wertgleiche Tausch den 
erforderlichen Umfang;

o)  Ausgaben für Grundstücke und Tauschgrundstücke, 
welche sich zum Zeitpunkt der Förderung noch nicht 
im Eigentum der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers befi nden, wenn der Grund-
erwerb zum Zwecke der Durchführung der Maß-
nahme getätigt werden soll. Flächenerwerbe im 
Tauschwege können einem käufl ichen Erwerb gleich-
gestellt werden;

p)  Nebenkosten der Flächenbereitstellung (Ausgaben 
für Notar, Makler, externe Beratung und Vermes-
sung);

q)  Grunderwerbsteuer, wenn die Zuwendung nicht an 
Gemeinden oder Gemeindeverbände gewährt wird 
und wenn nachgewiesen wird, dass ohne Anrechnung 
der Grunderwerbsteuer die Flächen nicht erworben 
werden können;

r)  Ausgaben für Bildungsmaßnahmen in den Bereichen 
Hochwasserrisikomanagement oder Umsetzung der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, beispielsweise 
Erarbeitung von Bildungsmaterialien, Durchführung 
von Fortbildungen, Ausstellungen; Gebäude, Evalua-
tion oder Konzeption von bildungsbezogener Netz-
werkarbeit. Hierbei ist das Konzept einer „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) zu berücksich-
tigen. Zuwendungen für Gebäude können bei erhöh-
tem Landesinteresse und nach besonderer fachlicher 
Prüfung bewilligt werden.

5.4.1.2 
Nur Hochwasserrisikomanagement

a)  Ausgaben für Prüfi ngenieur- und Sachverständigen-
leistungen, die zur Durchführung der Maßnahme er-
forderlich sind;

b)  Ausgaben zur Beseitigung von Hochwasserschäden an 
Hochwasserschutzbauwerken;

c)  Ausgaben für die vertiefte Überprüfung von Stauan-
lagen, die gezielt dem Hochwasserschutz dienen und 
die ökologische Durchgängigkeit verbessern;

d)  Ausgaben für die grundlegende Überprüfung von 
Tragsicherheit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstaug-
lichkeit von Hochwasserschutzanlagen und sich dar-
aus ergebender Maßnahmen.

5.4.1.3 
Nur Wasserrahmenrichtlinie

a)  Ausgaben für Untersuchungen und das Monitoring 
des Zustands von Oberfl ächengewässern und von 
Grundwasser;

b)  Ausgaben für Untersuchungen zur Ermittlung von 
Ursachen einer Belastung von Oberfl ächengewässern 
und Grundwasser;

c)  Ausgaben zur Abdeckung des Mehraufwands (gegen-
über der auf die Gewährleistung des ordnungsgemä-
ßen Abfl usses abzielenden Gewässerunterhaltung) bei 
der ökologischen Gewässerunterhaltung, sofern dieser 
im Unterhaltungsplan gemäß Blauer Richtlinie be-
schrieben ist; in diesem Fall werden maximal 10 Pro-
zent der Ausgaben für die Unterhaltung als ökologi-
sche Mehrausgaben anerkannt;

d)  Ausgaben zur Erfolgskontrolle von Maßnahmen zur 
ökologischen Gewässerentwicklung und von Maßnah-
men zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit.

5.4.1.4 

Nicht zuwendungsfähig sind

Ausgaben für:

a)  Maßnahmen, die nicht dem unmittelbaren wasserwirt-
schaftlichen Zweck dienen. Hierzu gehört besonders 
der Wegebau, der nicht dem Zweck der Zuwendungs-
maßnahme unmittelbar dient;

b)  Ordnungs- und Lenkungsmaßnahmen als Einrichtun-
gen der stillen Erholung, wie Wanderwege, Radwege, 
Ruhebänke, Schutzhütten, Rastplätze, Toilettenanla-
gen, Parkplätze, Freitreppen, Aussichtstürme, soweit 
sie nicht bauablaufbedingt als Ersatzbauten erforder-
lich sind;

c)  Unterhaltung der Anlagen, insbesondere Anschaffung 
von Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Material und 
Fahrzeugen für diesen Zweck;

d)  Provisorische Einrichtungen, soweit sie nicht für den 
Ablauf der Baumaßnahme notwendig sind;

e)  Bauten und Maßnahmen, die der Träger zugunsten 
Dritter ausführt (zum Beispiel Bergbau, schienenge-
bundene Verkehrswege, Straßenbau, Städtebau, Bund, 
Industrie);

f)  Generalentwässerungsplanungen beziehungsweise 
Kanalnetzberechnungen nach DWA A 118.

5.4.2 
Bagatellgrenzen

5.4.2.1 
Zuwendungen an den außergemeindlichen Bereich

Die Bagatellgrenze beträgt 2 000 Euro.

5.4.2.2 
Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Bagatellgrenze beträgt 12 500 Euro, bei Grunder-
werb 5 000 Euro.
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5.4.3 
Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung beträgt 40 bis 80 Prozent.

a)  Für die außergemeindlichen Zuwendungsempfänger 
gilt:

  Soll wegen besonderer übergeordneter Ziele der Was-
serwirtschaft oder wegen überregionaler Bedeutung 
eine Förderung über den oben genannten Fördersatz 
hinaus erfolgen, ist in jedem Einzelfall die Zustim-
mung des für die Wasserwirtschaft zuständigen Minis-
teriums einzuholen.

b)  Für Unternehmen als Zuwendungsempfänger gelten 
im Bereich der „de minimis“-Grenzen die oben ge-
nannten Fördersätze, ab 2019 gilt ein Fördersatz zwi-
schen 25 und 70 Prozent.

  Für Antragstellende im Sinn des beihilferechtlichen 
Unternehmensbegriffs ist eine Förderung für Maßnah-
men nach den Nummern 2.2.3 und 2.2.4 nur möglich, 
sofern und soweit die Anlagen und Einrichtungen 
nicht bereits im Rahmen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066) in seiner 
für die Anlage oder Einrichtung jeweils anzuwenden-
den Fassung kostendeckend gefördert werden. 

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 
Zweckbindung

Die Zweckbindung beträgt für die mit Zuwendungen be-
schafften Gegenstände 10 Jahre und bei Investitionen 25 
Jahre, ist jedoch bei Grunderwerb und bei kapitalisier-
ten Entschädigungsleistungen zeitlich unbegrenzt.

6.2 
Grundbuchliche Sicherung

Im außergemeindlichen Bereich sind bei Grunderwerb 
und bei Zahlung von Entschädigungsleistungen mit Mit-
teln des Landes die Einschränkungen der Nutzungsbe-
fugnis des Eigentümers oder der Eigentümerin durch 
Eintragung in das Grundbuch (beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit) zu sichern. Eine Nutzungsänderung oder 
Veräußerung ist nur mit Zustimmung der Bezirksregie-
rung zulässig.

Im Fall einer (durch die Bezirksregierung zugestimmten) 
Veräußerung oder Nutzungsänderung (im Vergleich zur 
eingeschränkten, entschädigten Nutzung) eines Grund-
stücks ist ein Rückzahlungsanspruch zu begründen, ge-
nauso wie bei einem Veräußerungsgewinn der Anspruch 
auf den dem Zuwendungssatz entsprechenden Anteil des 
Zugewinns.

6.3 
Grundstückstausch

Kommt ein Grundstückstausch innerhalb der im Zuwen-
dungsbescheid genannten Fristen nicht zu Stande, ist die 
Zuwendung zurückzufordern.

6.4 
Änderung der Finanzierung

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsemp-
fänger hat der Bewilligungsbehörde eine Ermäßigung der 
Gesamtausgaben oder eine Änderung der Finanzierung 
bei jeweils mehr als 10 Prozent anzuzeigen. Bei mehr als 
50 000 Euro muss die Anzeige unverzüglich erfolgen. 

6.5
Sonstiges

Eine De-minimis-Förderung darf mit anderen staatli-
chen Beihilfen nicht kumuliert werden, wenn die Kumu-
lierung dazu führen würde, dass die höchste einschlägige 
Beihilfeintensität oder der höchste einschlägige Beihilfe-
betrag überschritten wird.

7
Verfahren 

7.1 
Antragsverfahren

Der schriftliche Antrag auf Gewährung einer Zuwen-
dung ist vom Antragsteller nach Muster 1 der Bewilli-
gungsbehörde in zweifacher Ausfertigung vorzulegen, 
bei Unternehmen als Antragsteller sind zusätzlich Anga-
ben zur Unternehmensgröße erforderlich. 

Die dem Zuwendungsantrag zugrunde liegenden Maß-
nahmenentwürfe sind vor der Antragstellung mit der Be-
zirksregierung abzustimmen. Dazu ist die Bezirksregie-
rung bereits bei der Konzeption der Maßnahme zu betei-
ligen.

Neben dem in Nummer 3.3 der Verwaltungsvorschriften 
beziehungsweise Nummer 3.3 der Verwaltungsvorschrif-
ten für Gemeinden zu § 44 der Landeshaushaltsordnung 
geforderten Umfang ist insbesondere zu prüfen,

a)  ob die Fördermaßnahme eine effiziente Maßnahme des 
Hochwasserrisikomanagements ist,

b)  ob die Fördermaßnahme geeignet ist, effizient die Er-
reichung der Bewirtschaftungsziele gemäß der §§  27 
bis 31 des Wasserhaushaltsgesetzes zu unterstützen,

c)  ob die Fördermaßnahme mit dem geprüften Entwurf 
der Maßnahme beziehungsweise der Plangenehmi-
gung oder der Planfeststellung übereinstimmt,

d)  ob die für die Aus- und Durchführung vorgesehenen 
Fristen angemessen sind. Im  Antragsverfahren für 
Fördermaßnahmen nach Nummer  2.2 (Maßnahmen 
zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenricht-
linie) sind folgende Fristen zu berücksichtigen:

e)  Neue Fördermaßnahmen für ein bestimmtes Haus-
haltsjahr werden bis zum 30. Oktober des vorherge-
henden Haushaltsjahres bei der Bewilligungsbehörde 
angemeldet oder beantragt.

f)  Die Anmeldungen und Anträge werden durch die Be-
willigungsbehörde bis zum 15. Januar nach festgeleg-
ten Kriterien priorisiert. Nicht prioritäre Fördermaß-
nahmen werden in einer Reserveliste geführt.

g)  Über die Liste der prioritären Maßnahmen wird bis 
zum 31. März mit dem Regionalrat des Bezirks das 
Benehmen hergestellt.

Bei der Antragstellung muss das Einverständnis erklärt 
werden, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung 
bekannt gewordenen Daten von der Bewilligungsbe-
hörde oder der von ihr beauftragten Stelle auf Datenträ-
ger gespeichert und von ihnen oder in ihrem Auftrag für 
Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle für die 
Wirksamkeit des Förderprogramms ausgewertet, an den 
nordrhein-westfälischen Landtag und an Einrichtungen 
des Landes, des Bundes und der Europäischen Union 
weitergeleitet und Auswertungsergebnisse veröffentlicht 
werden dürfen. Bei Daten Dritter ist deren Einverständ-
niserklärung beizubringen. Die Einverständniserklärung 
betrifft nicht die Ergebnisse des Vorhabens.

7.2 
Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung.

Die Bezirksregierung erteilt unter Verwendung des Mus-
ters 2 einen Zuwendungsbescheid oder unter Verwen-
dung des Musters 3 einen Änderungsbescheid.

Vor Bewilligung einer Zuwendung müssen – soweit er-
forderlich – vorliegen:

a)  eine wasserrechtliche Zulassung,

b)  in Ausnahmefällen reicht auch die Zulassung des vor-
zeitigen Beginns gemäß §  17 des Wasserhaushaltsge-
setzes;

c)  eine Zustimmung zum Unterhaltungsplan oder eine 
nicht beanstandete Maßnahmenübersicht gemäß § 74 
des Landeswassergesetzes (bei Gewässerunterhal-
tungsmaßnahmen).
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Bei Förderungen gemäß Nummer  2.1.6 und 2.2.6 infor-
miert die Bezirksregierung das Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) über 
den Förderantrag und die Förderentscheidung.

Beabsichtigt die Bezirksregierung, einem Unternehmen 
eine De-minimis-Beihilfe zu bewilligen, so teilt sie dem 
Unternehmen schriftlich die voraussichtliche Höhe der 
Beihilfe mit und weist es unter ausdrücklichem Verweis 
auf die Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 (De-minimis-Ver-
ordnung) mit Angabe der Fundstelle im Amtsblatt der 
Europäischen Union darauf hin, dass es sich um eine De-
minimis-Beihilfe handelt. Die Bezirksregierung gewährt 
die Beihilfe erst, wenn sie von dem Unternehmen eine 
Erklärung in schriftlicher Form erhalten hat, in der die-
ses alle anderen ihm in den beiden vorangegangenen 
Steuerjahren sowie im laufenden Steuerjahr gewährten 
De-minimis-Beihilfen angibt.

7.3 
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Anforderungen auf Auszahlung von Zuwendungen 
sind nach Muster 4 an die Bewilligungsbehörde zu rich-
ten, die auch die baufachliche Prüfung vornimmt.

7.4 
Verwendungsnachweisverfahren

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger hat den Nachweis der Verwendung nach Mus-
ter 5 zu führen. Sofern ein Zwischennachweis zu erbrin-
gen ist, ist das Muster 2 zu Nummer  3.1 NBest-Bau zu 
verwenden.
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Die Verwendungsnachweise sind der Bewilligungsbe-
hörde vorzulegen. Diese hat eine baufachliche Stellung-
nahme und einen Prüfungsvermerk (Nummer  11.2 der 
Verwaltungsvorschriften beziehungsweise Nummer  11.2 
der Verwaltungsvorschriften für Gemeinden zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung) zu erstellen. Der Verzicht auf 
eine baufachliche Prüfung gemäß Nummer 6.3.2 der Ver-
waltungsvorschriften für Gemeinden zu §  44 der Lan-
deshaushaltsordnung ist zulässig, wenn es sich bei dem 
Zuwendungsempfänger um eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein Unternehmen handelt, bei 
dem der Bund, das Land oder eine Gemeinde beteiligt 
sind.

Staatliche Bauverwaltung im Sinn der Nummer 6.1 der 
Verwaltungsvorschriften beziehungsweise Nummer  6.1 
der Verwaltungsvorschriften für Gemeinden zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung ist die Bezirksregierung.

7.5 
Antragstellung per Internet

Die oben beschriebenen Muster können über www.fl uss-
gebiete.nrw.de abgerufen werden. 
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Schlussbestimmungen

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und 
am 31. Dezember 2027 außer Kraft.

Gleichzeitig tritt der Runderlass „Förderrichtlinie Hoch-
wasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie“ 
vom 11. April 2017 (MBl. NRW. S. 340) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 1269


